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ZEICHENERKLARUNG

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
_ ALLGEMEiNES WOHNGEBiET

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
® ZAHL DER VOllGESGHOSSE ZWINGEND
I +U ZAHL DER VOl..LGB:.HOSSE ALS HÖCHSTGRENZE

HIER 1 VOl.lGE:cHOSS UND 1 UNTERGESCHO$
2{ GRUNDFLACHENZAHL
~ GESCHOSSFLACHENZAHL

3. BAUWEISE: OFFENE BAUWEISE·
,ß, NUR EINZEL U. DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG

= .w BAUGRENZE

4. VERKEHRSFLACHEN
~.... STRASSENVERKEHRSFLÄCHE

? ÖFFENTLICHE PARKFLÄCHE

" " • ZU U. AUSFAHRTVERBOT

5. SONSTIGE FESTSETZUNGEN
.. • FI RSTRICHTUNG
SD DACHFORM' SATTELDACH

Je- ;:RDGESCHOSSFUSSBODENHOHE
....---- STRASSEN HÖHE

I f-<OHEN BEZOGEN AUF BESTEHENDE
GEHWEGHINTERKANTE I

~ PrLANZGE90T

o 0 BESTEHENJ" GRUNDSTUCKSGRENZE
--- EMPFOHLENE GRUNDSTUCKSGRENZE
.( 3 0 ... 'lASSE IN METERN

.. •• ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER
~JUTZUNG

__ GRENZE DES RÄUt-1L1CHEN GELTUNGS­

BEREICHES

FÜllSCHEMA DER NUTZUNGSCHABLONE
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1.2.2

1.2.3

Garagen und Stellplätze sind auch au8erhalb der

Uberbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Senkrecht

zur Straße errichtete Garagen müssen einen Abstand

von der StraBenkante von 5 meinhalten.

Grenzgaragen sind mit Plachdach zu errichten.

1.3 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen 1m Sinne dea § 14 Aha. 1 ßauNVO sind

nicht zuUlssig.

2. Ma8 der baul1.chen Nutzung (§'9 Abs.·1 Nr. 1 BRauG)

2.1 Zahl der Vollgeschosse (§ 18 BauNVO)

entsprechend den Planeinschrieben litclA'l!I'Ui. JIl

2.2 Grundflächenzabl (§ 19 BauNVO)

entsprechend den Planeinschrieben

2.3 Gescho8flächenzahl (§ 20 BauNVOI

entsprechend den Planeinschrieben

3.

3.1

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG und § 22 BauNVOI

Gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO sind nur Einzel u

häuser zulässig, bei ern ist der seitliche

•

3.2

and nach r.BO einzuhalten.

Offene Bauweise, nur Einzel-und Doppelhäuser zulässig(§22 A.bs.2 BauNVO)

Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Ne. 2 BBauG)

Die im Plan eingetragenen Pirsteichtungen sind ein zu-

halten.

SATZUNG
A.Rechtsgrundlagen

Aufgrund der §§ 1, 2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes i, •• Pi

.8. 1a• AIII,1JRt ' Q7' •• der Verordnung über die bauliche Nutzung

der GrundstUcke (Baunutzungsverordnungl i.d.F. vom 15.9.1977,

§ 111 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom

21. Juni 1977 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung tur

Baden-WUrttemberg 1.d.F. vom 22. Dezember 1975 hat der Gemeinde­

rat den Bebauungsplan "RömerhofBals Satzung beschlossen.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich:

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Fest­

setzung im Plan (§ 2 Ziff. 1l

§ 2 Bestandteile des ßebauungsplanes:

1. Zeichnerische Festsetzungen

,2. Schriftliche Festsetzungen

Als Anlage 1st eine Begründung beigefügt.

§ 3 Inkrafttreten:

Dleae Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

4. Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 2 BBauG)

Die im Plan festgesetzten. auf die bestehende Gehweg­

hinterkante bezogenen Erdgeschoßfußbodenhöhen sind

einzuhalten.

5. Verkehrsflächen und Anschlußbeschränkung (§ 9 Abs. 1

Nr. 11 BBauG)

Direkte Grund:stückszu- und -ausfahrt.en zur Ba1ertaler

Straße sind nicht zulässig. Die Zufahrt zu den Grund­

stücken ist über die PlanstraBe A und die Römerstra8e

zu nehmen.

6. Pflanzgebot (§ 9 Abs. Nr. 25 ßßauG)

Auf den im Plan gekennzeichneten Teilen sind -unter

Beachtung des Kachbarrechtes- Bäume anzupflanzen und

zu unterhalten.

11. 8auordnungsrcchtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BBauG

und § 111 LBO) ...

7. Gestaltung der baulichen Anlagen

7.1 Als Dachform ist das Satteldach festgesetzt. Dabei

sind auch Dachflächen mit unterschiedlicher Neigung

zulässig.

7.2 Bei freistehenden Gebäuden ist als Ausnahme das Walm­

dach zulässig.

7.3 Die Dachdeckung ist in dunklem oder Ziegelrotem Farb­

ton auszuführen.

7.4 Pro Gebäude 1st nur eine Antenne zulässig, bei

Doppelhäusern sollte eine Gemeinschaftsantenne pro

Doppelhaus angestrebt werden.

B. Schriftliche Festsetzungen 8. Außenanlagen

1. Planung.rechtliche Festsetzungen (§ 9 BBauG und BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§"9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG)

8.1 Auffüllungen und Abgrabungen, die eine wesentliche

Veränderung des ursprünglichen Geländeverlaufes zur

Folge haben, sind nicht zulässig.

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Ausnahmen gea. § 4 Aba. 3 BauNVO sind nicht zugelassen.

.• 8.2 bnbebaute Flächen sind als Grünflächen oder gärtne­

risch anzulegen und zu unterhalten.

1.2 Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG und

§ 12 BauNVO)

1. 2. 1 Für jed~ Wohnung sind 2 Garagen oder ~tellplä~ze

nachzuweisen.

8.3 Einfriedigungen entlang der ZufahrtsstraBen maximal

0.3 m hoch in Form von Mauern oder 0,8 m hoch in

.~orm von Ilecken zu läss i9 .(lufohrtsstra1en:P(unstrußeA und RomerslroOe)

" ÄnderungeQ gern. erleß des Reglcrungsprösidiums Kar[sruhc vom
~"5"1980 Nr, 13-24/07.25/20



BE GR U N DU N G

(§ 9 Ahs. 8 BBauG)

zum Bebauungsplan "Römerhof"

in Wieslach, Rhein-Neckar-Kreis

aufgestellt gern. § 2 Ahs. 1 Bundesbaugesetz in
Verbindung mit der Baunutzungsverordnung und der
Planzeichenverordnung.

1. Allgemeines

1.1 Das p!angebiet liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten

Ortsteile der Stadt Wiesloch. Die Grundstücke innerhalb des

'Geltungsbereiches sind jedoch bisher noch nicht bebaut.

1.2 Um eine städtebauliche Ordnung und Verdichtung in diesem

Bereich zu erhalten und die Erschließung sichern zu kön­

nen, ,sowie eine Rechtsgrundlage für dieselbe zu schaffen,

ist es erforderlich, einen Bebauungsplan aufzustellen.

2. Bestehende Rechtsverhältnisse

2.1 Das südwestliche Flurstück Nr. 9083 ist bereits bebaut. Die

FiUEtücksabtrennung wurde vollzogen.

2.2 Für die im Nordwesten des Geltungsbereichs gelegenen Doppel­

häuser wurde bereits eine Baugenehmigung nach § 34 BBauG er-

~! teilt. Die Gebäude befinden sich derzeit im Bau.

2.3 Für das Wohngebäude an der Baiertaler Straße,_ östlich der

Planstraße Ar wurde ebenfalls eine Baugenehmi~un~ nach § 34

BBauG erteilt, mit den Bauarbeiten wurde noch nicht begon-

nen.

-2-
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3. Lage und Größe

3.1 Das Plangebiet liegt nördlich der Ortsdurchfahrt der L 547,

Baiertaler Straße. Die westliche Geltungsbereichsgrenze wird

gebildet von der Römerstraße.

3.2 Die Bruttobaulandfläche beträgt 42,33 ar, davon sind bereits

bebaut bzw. im Bau ca. 13 ar.

4. Nutzung

4.1 Mit Ausnahme der bebauten Grundstücke liegt das gesamte Plangebiet

derzeit brach, es wird weder als Garten· noch als landwirtschaft­

liche FlMche genutzt.

4.2 Als zukünftige Nutzung ist allgemeines wohngebiet vorgesehen. Die

Bebauung soll ausschließlich mit Einzel- und Doppelhäusern erfolgen.

4.3 Im gesamten plangebiet, sowohl vorhanden als auch geplant, sind

Bauflächen für 13 Wohneinheiten vorgesehen. Es ergibt sich somit

eine Bruttbdichte von ca. 76 Ejha.'

4.4 Bruttobauland

bebaut bzw. im ,Bau

Verkehrsfläche

Nettobauland

5. Erschließung

0,42 ha

0,13 ha

0,07 ha

0,22 ha

5.1 Die Verkehrserschließung soll für die westlichen Grundstücke über

die Romerstraße erfolgen, die' übrigen Grundstücke sollen übGr die

Planstraße A erschlossen werden, die ihrerseits eine Ausfahrt zur

Baiertaler Straße erhält. Die Grundstücke im südlichen Bereich des

Plangebietes sollen keine Zu- bzw. Abfahrt zur Baiertaler Straße

erhalten, weshalb ein Zu- und Ausfahrtsverbot im Bebauungsplan fest­

gesetzt ist.

-3-



-3-

5.2 Die Wasserversorgung ist aus dem städt. Netz gesichert, es

ist vorgesehen, an das bereits bestehende Leitungsnetz anzu­

schließen.

5.3· Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. Das Gebiet soll an

das bestehende Kanalnetz und die vorhandene Kläranlage ange­

schlossen werden.

5.4 Die Elektrizitätsversorgung kann aus dem bestehenden Netz

gewährleistet werden.

6. Uberschlägige Kostenermittlung

<: '
~"

6.1 Erschließung

wasserversorgung

55 lfd.rn x 180,--DM

Kanalisation

55 lfd.rn x 450,--DM

Straßenbau

30D.qm x 70,-- DM

110 lfd. m x 55,--DM

parkplätze

40 qm x 60,--DM

Straßenbeleuchtung

2 x 1.500 DM

Erschließungskosten gesamt ca.

9.90o.-DM

24.750,-DM

21. aoo.-DM

6.oSo.-DM

2.4oo.-DM

3.ooo.-DM

67.1on-DM

6.2,Vermessungskosten 4. 50o.-DM

7. Maßnahmen zur Ordnung des 'Grund und Bodens

(

\~
Stadtbauamt Wies loch
A~~n~ Planung

Zur Ordnung des Grund und Bodens ist eine Baulandurnlegung

nach den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes nicht erforder­

lich; die Neueinteilung der Grundstücke kann im sogen. Meß­

briefverfahren erfolgen.

Wiesloch, im August 1979
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c. Beschlüsse u. Genehmigungsvermerk
Der Gemeinderat hat gemäß § 2 (1) BBauG am 18. JULI 1979
beschlossen, diesen Bebauunqsplan aufzustellen.

Bekanntmachung hierzu am: 3D JULI 1979

Wlesloch, den 29. FEBRUAR 19BO

~ ""-,, f./ ' 1~1I:
~ J' .'I BUl'l!eTm • !er
~ i~X. ~ ürgermeis'terClS

& LO.C

Der ßebauunqsplanentwurf hat gemäß § 2 a (6) BBauG
nach ortsüblicher Bekanntmachung am l&.DEZEMBER 1979
vom 7 JANUA.R 1980 bis einschließlich 8.FEBRlJAR 1980
öffentlich aufgelegen.

Wiesloch, den 29. FEBRUAR 1900

rgermelster

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 BBauG und § 111 LBO
in Verbindung mit § 4 GO durch Beschluß des Gemeinderates
VOll 27. FEBRUAR 1980
als Satzung beschlossen.

Wies loch, den 29. FE6RUAR 1980

Durch Bekanntmachung der
vom 22.MAI 1980
1st der Bebauungsplan am 23.MAI 1980
rechtskrdftig geworden.

Wi8s1och, den 23.MAI 1980
.-......




